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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg 
Stargard (Vorberatung) 21.11.2022 Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg 
Stargard (Vorberatung) 29.11.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 14.12.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung Burg Stargard stimmt der beiliegenden Benutzungs- und 
Entgeltordnung für die Annahmestelle in Burg Stargard zu.
Sachverhalt
Die Stadt Burg Stargard betreibt seit dem 01.01.2016 auf dem Bauhofgelände 
eine Annahmestelle. Die Annahmestelle wird durchschnittlich von 2.700 Bürgern 
im Jahr genutzt. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden im Durchschnitt 93,05 
Tonnen Grünschnitt, 16,59 Tonnen Bauschutt und 20,97 Tonnen Baumischabfälle 
entgegengenommen und über die Firma Nehlsen bzw. Remondis entsorgt.
 
Aufschlüsselung Lohn / Entsorgung 2021 – 2021 Zuschussbedarf von ca. 
14.065,65 €
 
Lohnkosten / Beiträge 9.825,48 €
Miete Container + Entsorgung Müll           13.174,25 €
Weitere Ausgaben (ohne Platzmiete) 299,42 €
Einnahmen Annahmestelle 9.233,50 €
 
Mit den aufgezeigten Einnahmen und Ausgaben wird deutlich, dass durch die 
Einnahmen der Annahmestelle die Betriebskosten der Annahmestelle nicht 
gedeckt werden können.
 
Der Zuschussbedarf in den Jahren 2019 bis 2021 lag im Durchschnitt bei ca. 
14.200 € (ohne Platzmiete). Um den Zuschussbedarf zu reduzieren wird 
vorgeschlagen sich an den Entsorgungsgebühren des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte zu orientieren.
 
Entsorgungsgebühren: Burg Stargard Wertstoffhof NB Vorschlag  

(aktuell)
Gartenabfälle 10 € / m³ 16,35 € / m³ 16 € / m³
Bauschutt 40 € / m³ 125,71 € / m³ 125 € / m³
Baumischabfälle 80 € / m³ 141,14 € / m³ 141 € / m³



 
Durch die Erhöhung der Entgelte kann der Zuschussbedarf voraussichtlich 
deutlich gesenkt werden.
 
Durch die jetzige Erhöhung wird erwartet, dass der Zuschussbedarf um ca. 7.000 
€ gesenkt werden könnte.
 
rechtliche Grundlagen
KV M-V
Finanzielle Auswirkungen
Reduzierung des Zuschussbedarfes Produkt 11404

Bei einer Kostenunterdeckung ist mit den amtsangehörigen Gemeinden ein 
Zuschuss aus dem Amtshaushalt vereinbart
Anlage/n

1 Benutzerordnung Annahmestelle Burg Stargard (öffentlich)

2 Entgeltordnung (öffentlich)
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